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Grundlagen der Zusammenarbeit

Die Grundlage der Zusammenarbeit basiert auf gegen-
seitigem Wissen hinsichtlich des Bildungsauftrags von 
Kindertagesstätte und Grundschule und der jeweiligen 
pädagogischen Konzeption. Darüber hinaus sind folgende 
Abstimmungsprozesse erforderlich:

z Vereinbarung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses,
z  Ermittlung und Gestaltung von Übergangsangeboten in 

den Bildungsbereichen des Orientierungsplans, die an den 
Interessen des Kindes orientiert anschlussfähige Bildungs-
prozesse ermöglichen,

z  Verständigung über die Auswahl methodischer und  
didaktischer Maßnahmen, 

z Verständigung über Spiel- und Lernmaterialien,
z  Festlegung auf ein anschlussfähiges Dokumentations- 

verfahren der individuellen (Lern-)Entwicklung,
z  Einbeziehung der Eltern in die gemeinsame Gestaltung  

der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, 
z Einbeziehung von Hauskindern und
z  eine gemeinsame Abstimmung über Sprachbildung und 

Sprachförderung im letzten Jahr vor der Einschulung.

Bewährte Formen sind z. B.

z Abschluss von Kooperationsvereinbarungen,
z Benennung von Kooperationsverantwortlichen,
z regelmäßige gemeinsame Dienstbesprechungen,
z gemeinsame Erarbeitung eines Kooperationskalenders,
z gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen,
z  Vernetzungen mit den anderen Kindertagesstätten  

und Grundschulen der Region und Vereinbarung eines 
regionalen Konzeptes,

z gegenseitige Hospitationen,
z gemeinsame Projekte und Veranstaltungen,
z gemeinsame Elternabende,
z Grundschulkinder lesen in der Kindertagesstätte vor,
z gemeinsamer Sportunterricht,
z  gegenseitige Besuche von Kindertagesstättengruppen  

und Schulgruppen,
z gemeinsames Einrichten von Lernwerkstätten,
z Schulkinder werden Paten von zukünftigen Schulkindern,
z  gemeinsame Feststellung der Lernausgangslage bei  

Schulbeginn und
z  regelmäßige Gesprächsrunden zur Lernentwicklung  

der Kinder.

Materialien

Im Projekt „Brückenjahr“, das Mitte 2011 abgeschlossen 
worden ist, haben Kindertagesstätten und Grundschulen 
ihre Zusammenarbeit weiterentwickelt und Erfolgsfaktoren 
aufgezeigt. 

Beispiele für gelungene Zusammenarbeit von Kindertages-
stätte, Grundschule und Elternhaus, Fachartikel und Vorträge 
zum Thema stehen als „Brückenjahrordner“ auf der Internet-
seite des Kultusministeriums unter www.mk.niedersachsen.
de > Schule > Unsere Schulen > Allgemein bildende Schulen 
> Grundschule > Zusammenarbeit Kindergarten und Grund-
schule zur Verfügung.

Im Modellvorhaben „Kindertagesstätte und Grundschule un-
ter einem Dach“ werden derzeit weitere Materialen für eine 
anschlussfähige Bildungsprozessgestaltung erarbeitet. 

Interessante Informationen finden Sie unter www.
mk.niedersachsen.de > Modellvorhaben > Kindertagesstätte 
und Grundschule unter einem Dach.

Beratung

Landesweit stehen aktuell 23 von 25 möglichen Beratungs-
teams für die Beratung zur Zusammenarbeit zwischen Kin-
dertagesstätte und Grundschule zur Verfügung. Die Teams 
setzen sich aus einer Lehrkraft und einer sozialpädagogischen 
Fachkraft zusammen und beraten zu bildungspolitischen 
Initiativen der Landesregierung, begleiten die Weiterent-
wicklung der regionalen Konzepte und beraten Kitas und 
Grundschulen auf Anfrage. 

Eine Übersicht der Beratungsteams befindet sich unter: 
www.mk.niedersachsen.de > Schule > Unsere Schulen > All-
gemein bildende Schulen > Grundschule > Zusammenarbeit 
Kindergarten und Grundschule. 



Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Eltern,

eine wichtige Aufgabe unserer Bil-
dungseinrichtungen ist es, Kindern 
durchgängige Bildungswege von der 
Kindertageseinrichtung über die Schule 
bis in den Beruf zu ermöglichen. Kinder 

lernen und entfalten ihre Potenziale, wenn wir ihnen viel-
fältige Lebens- und Lernerfahrungen bieten: zu Hause und 
in den Einrichtungen des niedersächsischen Bildungssystems. 
Insbesondere kleine Kinder sind kompetente Lernende und 
wollen sich ihre Lebenswelt erschließen. Sie brauchen dafür  
liebevolle Eltern und einfühlsame pädagogische Fach- und 
Lehrkräfte, die sie auf ihren Bildungswegen begleiten und 
unterstützen. 

Die Bildungswege von Kindern sollten ohne institutionelle 
Brüche verlaufen. Es ist daher wichtig, dass die Kinderta-
gesstätte und die Grundschule zusammenarbeiten und die 
Eltern der Kinder einbinden. Grundlage dafür ist ein  
gemeinsames Bildungsverständnis und eine zwischen Kin-
dertagesstätte und Grundschule abgestimmte Gestaltung 
von anschlussfähigen Bildungsprozessen im Übergang vom 
Elementar- in den Primarbereich.

Die folgenden Informationen und Beispiele bieten Unter-
stützung und Anregung für die Umsetzung einer gelingen-
den Zusammenarbeit von Fachkräften der Kindertagesstätte, 
Grundschullehrkräften und Eltern. 

Ausgangspunkt für diese Zusammenarbeit ist stets der 
gemeinsame Blick aller Beteiligten auf das Kind und die 
Möglichkeiten, es mit seinen individuellen Voraussetzungen 
bestmöglich zu fördern. 

Mit freundlichen Grüßen

Frauke Heiligenstadt

Niedersächsische Kultusministerin

Rechtliche Vorgaben

Kindertagesstätten

Im Niedersächsischen Gesetz über Tageseinrichtungen für 
Kinder (KiTaG) in der Fassung vom 07.02.2002 (Niedersächsi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt, S. 57) wird der Auftrag 
zur Zusammenarbeit mit der Grundschule erteilt. Dort heißt 
es in § 3 Abs. 5:

„Die Tageseinrichtung soll mit solchen Einrichtungen ihres 
Einzugsbereichs, insbesondere mit den Grundschulen, 
zusammenarbeiten, deren Tätigkeit im Zusammenhang mit 
dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Tageseinrichtung 
steht.“

Im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Ele-
mentarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für 
Kinder wird in Kapitel 3 das Thema „Zusammenarbeit von 
Tageseinrichtung und Grundschule“ behandelt. Hier wird auf 
die Voraussetzungen und Ziele der Zusammenarbeit einge-
gangen sowie konkrete Maßnahmen zur Erleichterung des 
Übergangs beschrieben.

Das KiTaG und der Orientierungsplan können im Internet 
unter www.mk.niedersachsen.de > Frühkindliche Bildung  
> Kindertagesstätten eingesehen werden. 

Grundschulen

Die Grundschule hat die Aufgabe, die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit der Kindertageseinrichtungen fortzusetzen und 
den in § 2 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) vorge-
gebenen Bildungs- und Erziehungsauftrag in pädagogisch 
angemessener Weise in einem für alle Kinder gemeinsamen 
Bildungsgang zu erfüllen.

Die Zusammenarbeit von Tageseinrichtung für Kinder und 
Grundschule ist gesetzlicher Auftrag.

Im NSchG, § 6 Abs. 1 Satz 4, heißt es hierzu: „Die Grundschu-
le arbeitet mit den Erziehungsberechtigten, dem Kindergar-
ten und den weiterführenden Schulen zusammen“.

Im Grundsatzerlass „Die Arbeit in der Grundschule“ vom 
01.08.2012 (Schulverwaltungsblatt Nr. 8/2012, Seite 404) wird 
dies in Nr. 3 im Einzelnen ausgeführt.

Das Niedersächsische Schulgesetz und der Erlass „Die Arbeit 
in der Grundschule“ können im Internet unter www.schule.
niedersachsen.de > Allgemein bildende Schulen > Grund-
schule eingesehen werden.

Warum die Zusammenarbeit so wichtig ist

Jedes Kind lernt von Geburt an. Es lernt, mit Hilfe von Eltern 
und Bezugspersonen die Welt zu begreifen. Die Grundla-
gen für ein lebenslanges Lernen werden im Elternhaus, der 
Krippe, der Kindertagesstätte und der Grundschule gelegt. 
Kinder entwickeln sich dabei unterschiedlich. Sie verfügen 
bereits mit Eintritt in die Krippe bzw. in den Kindergarten 
über einen individuellen Entwicklungs- und Bildungsstand. 
Aufgabe der Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertages-
stätten und der Lehrkräfte in den Grundschulen ist es, diesen 
wahrzunehmen und darauf aufbauend Anstöße zur individu-
ellen Weiterentwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten 
zu geben. Die Grundschule schließt an den Erziehungs- und 
Bildungsauftrag der Tageseinrichtungen für Kinder an. 

Eine kontinuierliche und prozessbegleitende Dokumentation 
der Entwicklung jeden Kindes ist unabdingbar. Diese startet 
in der Kindertagesstätte und mündet in die Dokumentation 
der individuellen Lernentwicklung der Grundschule. Der Aus-
tausch über die Entwicklungsprozesse und Fortschritte der 
einzelnen Kinder zwischen Fachkräften der Kindertagesstät-
te, Lehrkräften und Eltern spielt dabei eine große Rolle.

Gemeinsame Ziele von Kindertagesstätte, Grundschule 
und Elternhaus liegen in der individuellen Förderung

z der Gesamtpersönlichkeit des Kindes,
z seiner Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit,
z seiner sozialen Kompetenzen und
z der Anbahnung von „Weltwissen“.

Während die Bildungsprozesse in der Kindertagesstätte im-
mer ganzheitlich verlaufen, führt die Grundschule systema-
tisch zu den spezifischen Formen des Lernens in den Fächern 
der Grundschule.

Aufgabe von Kindertagesstätte und Grundschule ist es,

z  den Kindern authentische Erfahrungen als grundlegendes 
Lern- und Bildungserlebnis zu ermöglichen,

z  die Voraussetzungen für erfolgreiches lebenslanges Lernen 
jeden Kindes zu schaffen, 

z  und die Eltern als Erziehungspartner in die Bildungsarbeit 
im Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule 
mit einzubeziehen.

Um der gemeinsamen und gleichberechtigten Verantwor-
tung für die Entwicklung und Bildung der Kinder gerecht 
werden zu können, ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
von Kindertagesstätte, Grundschule und Elternhaus im Sinne 
einer Erziehungspartnerschaft unerlässlich. 


